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Bilanz zum 31. Dezember 2023

Zentrum fiir Umwelt-Kommunikation der Deutschen Bundesstiftung Umwelt GmbH, Osnabriick

AKTIVA

A. Anlagevermégen

I. Immaterielle Vermégensgegenstédnde
entgeltlich erworbene Nutzungsrechte
(Software)

ll. Sachanlagen
Betriebs- und Geschaftsausstattung

B. Umlaufvermoégen

I.  Vorriéte
in Arbeit befindliche Auftrage

ll. Forderungen und sonstige
Vermégensgegenstédnde
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. sonstige Vermdgensgegenstande

lll. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks

C. Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR

9,50 9,50
38.798,34 54.489.48
. 38:807.84 . 24.498.08
2.072.191,55 1.561.875,70
1.800,00 0,00
6.710,19 198,74
8.510,19 198,74
340.364.,17 285.080,37
e 2:421.00091 L 1.847.154.81
.............. 8.300.20 ...........3.043.43
2.468.179.95 1.904.697,22

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital
ll. Bilanzgewinn

. Riickstellungen

sonstige Ruckstellungen

. Verbindlichkeiten

1. erhaltene Anzahlungen
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3. Verbindlichkeiten gegentber verbundenen
Unternehmen
4. sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern: EUR 17.807,29 (Vorjahr: EUR
17.815,95)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00
(Vorjahr: EUR 1.296,43)

Bilanz

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR

25.000,00 25.000,00
67.844.74 79.188.25
....................... g4 .....104.188.25
....................... 00 ...........82:289.00
2.164.801,06 1.670.532,11
101.295,51 16.162,70
3.940,35 9.112,78
17.807,29 19.112,38
2.287.844.21 1.714,919,97

....................... 1

2.468.179.95

1.904.697,22




Gewinn- und Verlustrechnung 2023

Gewinn- und Verlustrechnung

Zentrum fiir Umwelt-Kommunikation der Deutschen Bundesstiftung Umwelt GmbH, Osnabriick

= © ® NO

0.

Umsatzerlose

Erhdéhung (Vorjahr: Verminderung) des Bestands der in
Arbeit befindlichen Auftrage

sonstige betriebliche Ertrage

Materialaufwand
Aufwendungen flr bezogene Leistungen

Personalaufwand
a) Loéhne und Gehalter
b) soziale Abgaben

Abschreibungen auf Sachanlagen

sonstige betriebliche Aufwendungen
Jahresfehlbestrag (Vorjahr: Jahresiiberschuss)
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr

Bilanzgewinn

2023 2022

EUR EUR
2.366.848,67 2.960.907,96
510.315,85 -326.699,43
10.367,40 820,40
-627.313,26 -648.393,05
-1.462.547,05 -1.297.537,58
-428.688,77 -389.527,60
-1.891.235,82 -1.687.065,18
-30.431,98 -37.286,06
-349.894,37 -252.455,08
-11.343,51 9.829,56
79.188,25 69.358,69
67.844,74 79.188,25
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Zentrum fir Umwelt-Kommunikation der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt GmbH, Osnabriick

Anhang fur das Geschéftsjahr 2023

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Zentrum fur Umwelt-Kommunikation der Deutschen Bundesstiftung Umwelt GmbH,
Osnabrick (nachfolgend: "Gesellschaft" oder "ZUK GmbH") ist beim Amtsgericht Osnabriick unter HRB
18916 eingetragen und weist zum Abschlussstichtag die GroRenmerkmale einer kleinen Kapitalgesell-
schaft gemaR § 267 Abs. 1 und 4 HGB auf.

Der Jahresabschluss wird nach den Rechnungslegungsvorschriften fir Kapitalgesellschaften des HGB so-
wie den einschlagigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die gréf3enabhéngigen Erleichterungen und Wahlrechte geméaR den 88 266 Abs. 1
Satz 3, 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen hinsichtlich ihrer Gliederungen den 88 266
und 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren).

Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

2. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des HGB
(88 242 bis 256a HGB) sowie den besonderen Vorschriften fiir Kapitalgesellschaften (88 264 bis
288 HGB).

Die immateriellen Vermdgensgegenstande und das Sachanlagevermdgen werden zu Anschaffungskosten,
vermindert um planmaRige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden nach der linearen
Methode pro rata temporis im Hinblick auf die voraussichtliche Nutzungsdauer berechnet. Selbststéandig
nutzbare Vermdgensgegenstande des Sachanlagevermdgens sowie immaterielle Vermdgensgegenstande
mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00, die im Geschéftsjahr 2023 angeschafft wurden, wurden im Zu-
gangsjahr voll abgeschrieben.

Bei den Vorraten handelt es sich um in Arbeit befindliche Projekte, die mit ihren direkt sowie indirekt zuge-
rechneten Herstellungskosten aktiviert wurden. Die Gesellschaft fuhrt fast ausschlielich Tétigkeiten im
Auftrag der Alleingesellschafterin DBU durch, fur die sie Mittel aus bewilligten Projekten erhélt. Das wirt-
schaftliche Ergebnis einzelner Projekte hangt dabei wesentlich von der H6he der von der DBU pauschal
geférderten Gemeinkosten ab, so dass es auch moglich ist, dass einzelne Projekte mit einem negativen
Ergebnis abgeschlossen werden. Insgesamt steuert die DBU die Projekte durch ihre Forderung allerdings
so, dass die Summe aller Projektergebnisse ausgeglichen ist. Vor diesem Hintergrund nimmt die Gesell-
schaft bei den einzelnen in Arbeit befindlichen Projekten keine Abschreibungen auf einen ggf. niedrigeren
beizulegenden Wert vor.

Forderungen und sonstige Vermogensgegenstande sowie der Kassenbestand und die Guthaben bei Kre-
ditinstituten werden mit den Anschaffungskosten, die in der Regel dem Nennwert entsprechen, bewertet.
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Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Ausgaben, die Aufwendungen der Folgeperiode
darstellen. Unwesentliche Einzelposten bis EUR 800,00 werden nicht abgegrenzt.

Das gezeichnete Kapital entspricht der Eintragung im Handelsregister von EUR 25.000,00.

Die Bilanzierung der sonstigen Ruckstellungen erfolgt in Hohe des nach verniinftiger kaufmannischer Be-
urteilung notwendigen Erflllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten sind gemal § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB mit dem Erflllungsbetrag angesetzt.

3.  Angaben zur Bilanz
Die Entwicklung des Anlagevermdgens ist als Anlage zum Anhang dargestellt.

Von den ausgewiesenen sonstigen Vermdgensgegenstanden belaufen sich die Restlaufzeiten zweier Kau-
tionszahlungen in Héhe von insgesamt EUR 2.834,56 auf mehr als ein Jahr, die Ubrigen ausgewiesenen
Forderungen und sonstigen Vermdgensgegenstande haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von weniger
als einem Jahr.

Der Bilanzgewinn enthélt einen Gewinnvortrag in Héhe von EUR 79.188,25 (Vorjahr: Gewinnvortrag von
EUR 69.358,69).

Die mit den entsprechenden Forderungen saldierten Verbindlichkeiten gegentiber verbundenen Unterneh-
men in Hohe von EUR 3.940,35 (Vorjahr EUR 9.112,78) bestehen gegentber der Gesellschafterin Deut-
sche Bundesstiftung Umwelt und betreffen mit EUR 4.683,93 Umsatzsteuerverbindlichkeiten, mit
EUR 227,74 eine Fordermittelrickzahlung sowie mit EUR 971,32 Forderungen aus in Folgejahren abzieh-
barer Vorsteuer.

Samitliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

4.  Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Der Personalaufwand enthélt Aufwendungen fiir Altersversorgung in Héhe von EUR 94.355,29 (Vorjahr:
EUR 86.172,24).

5.  Sonstige Angaben
a) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen keine wesentlichen sonstigen finanziellen Verpflichtungen im Sinne des § 285
Nr. 3a HGB.
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b) Beschéftigte
Im Jahresdurchschnitt waren 33 (Vorjahr 32) Angestellte beschéttigt.
c) Mitglieder der Geschéaftsfiihrung

Alleinige Gesellschafterin der ZUK GmbH ist die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU). Gemal § 7
Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags ist der Generalsekretar der DBU gleichzeitig auch der Geschéftsfuhrer
der ZUK GmbH.

Der Geschaftsfihrung gehorte im Geschéftsjahr an:
Alexander Bonde, Generalsekretar der Deutschen Bundesstiftung Umwelt

Der Geschaftsfuhrer erhielt im Berichtsjahr von der Gesellschaft keine Bezige.
d) Mitglieder des Beirats:
Dem Beirat gehorten im Geschéftsjahr an:

Petra Gerstenkorn -Vorsitzende-
Bundesverwaltung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft - ver.di

Dr. Bettina Hoffmann, MdB
Parlamentarische Staatssekretarin bei der Bundesministerin fiir Umwelt, Naturschutz,
nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz

Christian Meyer, MdL (ab 15. Marz 2023)
Minister fur Umwelt, Energie und Klimaschutz des Landes Niedersachsen

Judith Pirscher
Staatssekretérin im Bundesministerium fir Bildung und Forschung

e) Angaben Uber die gesellschaftliche Verbundenheit
Das Stammkapital wird vollstandig von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gehalten.
f) Ergebnisverwendungsvorschlag

Ausgehend von einem Jahresfehlbetrag von EUR 11.343,51 ergibt sich, unter Berticksichtigung des Er-
gebnisvortrags des Vorjahres in Hohe von EUR 79.188,25, zum 31. Dezember 2023 ein Ergebnisvortrag
von EUR 67.844,74. Die Geschéftsfuhrung schléagt vor, das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.
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g) Vorgéange von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Vorgange, die fir die Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft von besonderer Bedeutung
waren, sind nach Schluss des Geschéftsjahres 2023 nicht eingetreten.

Osnabruck, den 12. April 2024

Zentrum fir Umwelt-Kommunikation
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt GmbH,
Osnabriick

gez. Alexander Bonde



Entwicklung des Anlagevermogens

Zentrum fiir Umwelt-Kommunikation der Deutschen Bundesstiftung Umwelt GmbH, Osnabriick

Anlagenspiegel

ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN NETTOBUCHWERTE
01.01.2023 Zugange Abgange Umbuchungen 31.12.2023 01.01.2023 Zugange Abgange 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
.  Immaterielle
Vermogensgegenstiande
entgeltlich erworbene
Nutzungsrechte (Software) 68.184,53 0,00 0,00 0,00 68.184,53 68.175,03 0,00 0,00 68.175,03 9,50 9,50
Il. Sachanlagen
Betriebs- und
Geschaftsausstattung 505.669,12 14.938,98 -7.357.47 0,00 513.250,63 451.179,64 30.431,98 -7.159,33 474.452,29 38.798,34 54.489,48
573.853,65 14.938,98 -7.357 .47 0,00 581.435,16 519.354,67 30.431,98 -7.159,33 542.627,32 38.807,84 54.498 98
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BESTATIGUNGSVERMERK DES UNABHANGIGEN ABSCHLUSSPRUFERS

An die Zentrum fir Umwelt-Kommunikation der Deutschen Bundesstiftung Umwelt GmbH,

Osnabriick

Priifungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Zentrum fir Umwelt-Kommunikation der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt GmbH, Osnabriick, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember
2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung fiir das Geschéftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschlieRlich der Darstellung der Bilanzierungs-

und Bewertungsmethoden - gepruft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht
der beigefligte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, fir
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-
tung der deutschen Grundsatze ordnungsmafiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Ver-
haltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.
Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage fur das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2023.

Gemal § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Prifung zu keinen Einwendun-

gen gegen die OrdnungsmafRigkeit des Jahresabschlusses geflhrt hat.

Grundlage fiir das Priifungsurteil

Wir haben unsere Priifung des Jahresabschlusses in Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze
ordnungsmaRiger Abschlussprifung durchgefiihrt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsatzen ist im Abschnitt ,Verantwortung des Abschlussprifers fir die Pri-
fung des Jahresabschlusses” unseres Bestatigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir
sind von dem Unternehmen unabhéngig in Ubereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Be-
rufspflichten in Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen erfiillt. Wir sind der Auffassung,
dass die von uns erlangten Prifungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage fur unser Priifungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter fiir den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fiir die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, fir Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafiir, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsatze ordnungsmaRiger Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen
entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fir die internen Kontrollen, die sie in
Ubereinstimmung mit den deutschen Grundsatzen ordnungsmaRiger Buchfiihrung als not-
wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermdglichen, der

frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafiir verantwort-
lich, die Fahigkeit der Gesellschaft zur Fortfiihrung der Unternehmenstatigkeit zu beurteilen.
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fort-
fuhrung der Unternehmenstatigkeit, sofern einschlagig, anzugeben. Dariiber hinaus sind sie
daflr verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfiihrung
der Unternehmenstatigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsachliche oder rechtliche Ge-

gebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlusspriifers fiir die Priifung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dartiber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstel-
lungen ist sowie einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unser Prifungsurteil zum Jah-

resabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes MaR an Sicherheit, aber keine Garantie dafiir, dass ei-
ne in Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprii-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmafiger Abschlusspriifung durchge-
fuhrte Prifung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen
koénnen aus VerstoRen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angese-
hen, wenn vernlnftigerweise erwartet werden kdnnte, dass sie einzeln oder insgesamt die
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen

von Adressaten beeinflussen.
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Die Website des Instituts der Wirtschaftsprifer (IDW) enthalt unter

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie

eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprifers fiir die Prifung

des Jahresabschlusses. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Bestatigungsvermerks.

Osnabriick, den 26. April 2024

Dr. Klein, Dr. Monstermann + Partner GmbH
Wirtschaftspriifungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
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Allgemeine Auftragsbedingungen

fur

Wirtschaftspriiferinnen, Wirtschaftsprufer und
Wirtschaftspriifungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten fiir Vertrage zwischen Wirtschafts-
priferinnen, Wirtschaftsprifern oder Wirtschaftspriifungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend ,Wirtschaftsprifer genannt) und
ihren Auftraggebern Gber Prifungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Auftréage, soweit nicht etwas
anderes ausdriicklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte kénnen nur dann Anspriiche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftspriifer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Anspriiche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenuber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhaltnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftspriifer auch gegenuber Dritten
zu.

2. Umfang und Ausfiihrung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsat-
zen ordnungsmaRiger Berufsausiibung ausgefihrt. Der Wirtschaftsprifer
Ubernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschaftsfiihrung. Der Wirtschaftspriifer ist fir die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftspriifer ist berechtigt, sich zur Durchfiihrung des Auftrags sach-
verstandiger Personen zu bedienen.

(2) Die Beriicksichtigung auslandischen Rechts bedarf — auler bei
betriebswirtschaftlichen Prifungen — der ausdricklichen Vereinbarung in
Textform.

(3) Andert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
Renden beruflichen AuRerung, so ist der Wirtschaftspriifer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Anderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafiir zu sorgen, dass dem Wirtschaftspriifer
alle fir die Ausfiihrung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig Gbermittelt werden und ihm von allen Vor-
gangen und Umstanden Kenntnis gegeben wird, die fiir die Ausfiihrung
des Auftrags von Bedeutung sein kdnnen. Dies gilt auch fir die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgange und Umstande, die erst wah-
rend der Tatigkeit des Wirtschaftsprifers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftspriifer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftspriifers hat der Auftraggeber die Voll-
standigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Auskinfte und Erklarungen in einer vom Wirt-
schaftspriifer formulierten Erklarung in gesetzlicher Schriftform oder einer
sonstigen vom Wirtschaftsprifer bestimmten Form zu bestéatigen.

4. Sicherung der Unabhangigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhangigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftspriifers gefahrdet. Dies gilt fir die Dauer
des Auftragsverhaltnisses insbesondere fiir Angebote auf Anstellung oder
Ubernahme von Organfunktionen und fiir Angebote, Auftrage auf eigene
Rechnung zu tiibernehmen.

(2) Sollte die Durchfihrung des Auftrags die Unabhangigkeit des Wirt-
schaftsprifers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf
die die Unabhangigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden
wie auf den Wirtschaftsprufer, in anderen Auftragsverhaltnissen beein-
trachtigen, ist der Wirtschaftspriifer zur aufRerordentlichen Kiindigung des
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und miindliche Auskiinfte

Soweit der Wirtschaftsprifer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maRgebend. Entwiirfe solcher Darstellungen sind
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unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich
vereinbart, sind mindliche Erklarungen und Auskiinfte des Wirtschafts-
prifers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestéatigt werden. Er-
klarungen und Auskiinfte des Wirtschaftspriifers auerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen AuBerung des Wirtschaftspriifers
(1) Die Weitergabe beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers
(Arbeitsergebnisse oder Auszilige von Arbeitsergebnissen — sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information tber das Tatigwerden
des Wirtschaftsprifers fur den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftspriifers, es sei denn, der
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behdrdlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers und
die Information Uber das Tatigwerden des Wirtschaftspriifers fir den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzuléssig.

7. Mangelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mangeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfiil-
lung durch den Wirtschaftspriifer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw.
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmdglichkeit der
Nacherfillung kann er die Vergltung mindern oder vom Vertrag zurick-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zuriicktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unmdglichkeit der Nacherfillung fiir ihn ohne Inte-
resse ist. Soweit dariiber hinaus Schadensersatzanspriiche bestehen, gilt
Nr. 9.

(2) Ein Nacherfiillungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzuglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfillungsanspri-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsatzlichen Handlung beruhen, ver-
jahren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Méngel, die in einer beruflichen AuRerung (Bericht, Gutachten
und dgl.) des Wirtschaftsprifers enthalten sind, konnen jederzeit vom
Wirtschaftsprifer auch Dritten gegeniiber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen AuRerung des Wirtschaftspriifers
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die AuRe-
rung auch Dritten gegenuber zuriickzunehmen. In den vorgenannten Fal-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftspriifer tunlichst vorher zu héren.

8. Schweigepflicht gegeniiber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftspriifer ist nach MaRgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, Uber Tatsachen und Umstan-
de, die ihm bei seiner Berufstatigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von
dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprifer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Fur gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftspriifers,
insbesondere Priifungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen
Haftungsbeschrankungen, insbesondere die Haftungsbeschréankung des
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschrankung Anwendung
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschrankung besteht, ist der
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prifer bestehenden Vertragsverhaltnis auf Ersatz eines fahrlassig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schaden aus der Verletzung von
Leben, Korper und Gesundheit sowie von Schaden, die eine Ersatzpflicht
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begriinden, gemaR § 54a Abs. 1
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschrankt. Gleiches gilt fir Anspriiche, die Dritte
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhaltnis gegenuber dem
Wirtschaftsprifer geltend machen.
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprifer be-
stehenden Vertragsverhaltnis Anspriiche aus einer fahrlassigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftspriifers her, gilt der in Abs. 2 genannte Hochstbetrag
fur die betreffenden Anspriiche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Hochstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch beziiglich eines aus mehreren
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst sadmtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne
Rucksicht darauf, ob Schaden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall
kann der Wirtschaftsprifer nur bis zur Hohe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der in Textform erklarten Ablehnung der Ersatzleistung Klage
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies
gilt nicht fir Schadensersatzanspriiche, die auf vorsatzliches Verhalten zu-
riickzufiihren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kor-
per oder Gesundheit sowie bei Schaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers
nach § 1 ProdHaftG begriinden. Das Recht, die Einrede der Verjahrung gel-
tend zu machen, bleibt unberihrt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberiihrt.

10. Ergdnzende Bestimmungen fiir Priifungsauftrage

(1) Andert der Auftraggeber nachtréglich den durch den Wirtschaftspriifer
gepriiften und mit einem Bestatigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestatigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftspriifer einen Bestatigungsvermerk nicht erteilt, so ist
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprifer durchgefihrte Prifung im
Lagebericht oder an anderer fiir die Offentlichkeit bestimmter Stelle nur mit
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprifers und
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zuldssig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprifer den Bestatigungsvermerk, so darf der
Bestatigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestatigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprifers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf finf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergdnzende Bestimmungen fiir Hilfeleistung in Steuersachen
(1) Der Wirtschaftsprifer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und
vollstdndig zugrunde zu legen; dies gilt auch fiir Buchfihrungsauftrage. Er
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprifer hierzu
ausdricklich den Auftrag ibernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftspriifer alle fiir die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftspriifer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfligung
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tatigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Ubermittlung der Jahressteuererklérun-
gen, einschliel3lich E-Bilanzen, fir die Einkommensteuer, Kérperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber
vorzulegenden Jahresabschlisse und sonstiger fir die Besteuerung
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
b) Nachprifung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehdrden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklarungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebspriifungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebspriifungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprifer beriicksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche verdffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhalt der Wirtschaftsprifer fir die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tatigkeiten gesondert
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprifer auch Steuerberater ist und die Steuer-

beratervergutungsverordnung fir die Bemessung der Vergltung anzuwen-

den ist, kann eine héhere oder niedrigere als die gesetzliche Verglitung in

Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kor-

perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen

der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf

Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch fir

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tatigkeit im Zusammenhang mit
Umwandlungen, Kapitalerhéhung und -herabsetzung, Sanierung,
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveraufierung,
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstlitzung bei der Erfiillung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklarung als

zusatzliche Tatigkeit ibernommen wird, gehért dazu nicht die Uberpriifung

etwaiger besonderer buchmagiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob

alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Verginstigungen

wahrgenommen worden sind. Eine Gewahr fir die vollstandige Erfassung

der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht tber-

nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprifer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht winscht oder besondere Sicherheitsanforderungen
stellt, wie etwa die Verschliisselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den
Wirtschaftsprifer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergitung

(1) Der Wirtschaftsprifer hat neben seiner Gebiihren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
satzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschusse auf Vergiitung und
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Anspriiche abhangig machen. Mehrere Auftraggeber
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftspriifers auf Verglitung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten Forderungen zulassig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftspriifer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Fir den Auftrag, seine Durchfiihrung und die sich hieraus ergebenden
Anspriiche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert fur/Licensed to: Dr. Klein, Dr. Ménstermann + Partner GmbH | 5574453 | 270



	BIAktiva
	SumAktiva
	BIPassiva
	SumPassiva
	BIPassiva
	HeadAV
	50341 1
	50341 2

	Form: 
	FormGenerate#1: 
	FormType#1: 50341
	DocType#2: PDF

	FormPublish#2: 
	OfficeShortcut#1: 5574453
	TargetURL#2: https://eforms.idw.de/NetProcess/Answerpage
	FormURL#3: https://eforms.idw.de/e-formulare/getform/50341_5574453_PDF/001-001/50341_2023.pdf
	LocalSaveURL#4: https://eforms.idw.de/NetSave/Buffer?action=save#FDF

	FormProcess#3: 
	Content#7: https://eforms.idw.de/e-formulare/findform?shortname=50341&formtecid=2&areashortname=5574453
	FormatString#8: 


	Lizenztext: Lizenziert für/Licensed to: Dr. Klein, Dr. Mönstermann + Partner GmbH | 5574453 | 270
		2024-04-30T11:07:56+0200


		2024-04-30T14:23:28+0200




